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1  
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

 

Der EFRE-Innovationsfonds im Überblick 

Zur Verfolgung des spezifischen Ziels einer Erhöhung der Aktivitäten für Forschung, 
Entwicklung und Innovation im Unternehmenssektor im Rahmen des OP EFRE für die 
Förderperiode 2014-2020, beabsichtigt das Land Mecklenburg-Vorpommern in der In-
vestitionspriorität 1 b) den Einsatz eines revolvierenden Finanzinstruments. Mit dem 
sogenannten EFRE-Innovationsfonds (EFRE-IF) sollen stille Beteiligungen für die Ziel-
gruppe von innovativen Gründungen und KMU zur Verfügung gestellt werden. 

Im Rahmen der Prioritätsachse 1 wurden bereits zwei Finanzinstrumente eingerichtet 
und befinden sich derzeit in der Umsetzung. Neben dem Venture Capital Fonds Meck-
lenburg-Vorpommern (VCFMV), der offene Beteiligungen an technologieorientierte 
junge Unternehmen vergibt, wurde zur Bereitstellung von Kapital in Form von (stillen) 
Beteiligungen zum Jahresende 2014 der Fonds „Beteiligungs-Fonds-Innovation Meck-
lenburg-Vorpommern (BFIMV)“ eingerichtet und das Programm „innoSTART“ etabliert. 
Angesichts der hohen Nachfrage nach den stillen Beteiligungen wurde Ende 2017 das 
ursprüngliche Fondsvolumen von 9,4 Mio. € um 3,0 Mio. € aufgestockt. Im Zuge der 
Umsetzung des Programms „innoSTART“ hat sich darüber hinaus gezeigt, dass die in-
haltliche Vorgabe, Beteiligungen nur bei FuE-basierten, technologieorientierten KMU 
einzugehen, zu förderpolitischen Einschränkungen führt. Insbesondere Gründungen 
und KMU, deren Geschäftsmodell auf der Realisierung von nicht-technischen Innovati-
onsvorhaben basiert, können derzeit nicht über den BFIMV gefördert werden. 

Vor diesem Hintergrund soll mit der Einrichtung des EFRE-IF die Finanzierung von in-
novativen Gründungen und von Innovationen in mittelständischen Unternehmen er-
leichtert werden. Mit dem EFRE-IF soll der BFIMV abgelöst und die Bereitstellung von 
stillen Beteiligungen fortgeführt werden, künftig aber für eine breitere Zielgruppe. Für 
die Auswahl der Unternehmen werden in erster Linie der Innovationsgrad ihrer Vorha-
ben und die wirtschaftlichen Verwertungsperspektiven relevant sein. Anforderungen 
hinsichtlich spezifischer FuE-Aktivitäten oder bestimmter Innovationsformen (Techno-
logiegehalt o.ä.) werden nicht gestellt. In spe sollen damit auch nicht-technische Inno-
vationen, Innovationen im Dienstleistungssektor und Geschäftsmodellinnovationen 
über stille Beteiligungen unterstützt werden. 

Im Rahmen der Planungen für den Fonds ist über dessen Gesamtlaufzeit bis Ende 
2023 ein Mittelvolumen von insgesamt 15,0 Mio. € vorgesehen. Aus dem EFRE stam-
men 12,375 Mio. €. Die stillen Beteiligungen können bis zu einer Höhe von 0,5 Mio. € 
gewährt werden. Das Entgelt für die stillen Beteiligungen soll sich an der Entwicklung 
des Kapitalmarktes orientieren und in Abhängigkeit von der Bonität der Unternehmen 
festgelegt werden. Die stillen Beteiligungen sollen somit nach derzeitigem Stand beihil-
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fefrei ausgestaltet werden. Es gibt auch Überlegungen, die stillen Beteiligungen zu 
vergünstigten Konditionen auf Grundlage der einschlägigen Freistellungsverordnungen 
– insbesondere auf Grundlage des Art. 22 der AGVO) – zu gewähren. 

Suboptimale Investitionssituation, Bedarf und Kohärenz 

Zentraler Gegenstand der Ex-Ante-Bewertung ist es, die Angebotslücke zu bewerten, 
die den Einsatz des geplanten Finanzinstruments begründet. Dazu wurden 

• der besondere Bedarf für die Förderung von innovativen Gründungen und KMU 
mit Innovationsprojekten, der in Mecklenburg-Vorpommern besteht, und das 
Vorliegen einer suboptimalen Investitionssituation theoretisch und empirisch 
hergeleitet, 

• die bestehenden Finanzierungsbedarfe in Mecklenburg-Vorpommern und die 
konkrete, zu erwartende Nachfrage nach den stillen Beteiligungen sowie 

• das bestehende öffentliche Förder- bzw. Unterstützungsangebot für die Ziel-
gruppe(n) 

untersucht. Zusammengefasst führte die Untersuchung zu folgenden Einschätzungen: 

• Theoretische Überlegungen und empirische Evidenz belegen sehr deutlich das 
Vorliegen einer suboptimalen Investitionssituation. Restriktionen beim Zugang 
zu externen Finanzierungsquellen beeinträchtigen den Gründungs- und Wachs-
tumsprozess von innovativen Unternehmen negativ. Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung von externem Kapital werden von einer großen Zahl von innovati-
ven Unternehmen, und hierunter insbesondere kleine sowie junge Unterneh-
men, als ein zentrales Innovationshemmnis benannt. Diese Sicht wird durch 
Expertenbefragungen gestützt. In der Literatur dokumentierte Befragungsresul-
tate von Anbietern von Beteiligungskapital sowie durchgeführte Expertenge-
spräche liefern deutliche Hinweise dafür, dass es relativ zur Nachfrage ein dau-
erhaftes privatwirtschaftliches Unterangebot für die Beteiligungsfinanzierung 
von innovativen Gründern und KMU gibt. Einige regionsspezifische Sachverhal-
te weisen auf einen ausgeprägten Bedarf in Mecklenburg-Vorpommern hin. So 
spielten in den letzten Jahren privatwirtschaftliche, renditeorientierte Risikokapi-
talgesellschaften auf dem Beteiligungsmarkt im Segment Venture Capital in 
Mecklenburg-Vorpommern fast keine Rolle. 

• Belastbare empirische Studien und statistisches Datenmaterial, mit dem sich 
die spezifische Frage beantworten lässt, inwieweit innovative Gründungen und 
KMU in Mecklenburg-Vorpommern konkret auf Schwierigkeiten treffen, privates 
Beteiligungskapital zu erhalten, und welche Investitionssummen aus diesem 
Grund nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, sind nicht verfügbar. Eine 
Top-Down-Herleitung der zu erwartenden Nachfrage nach den stillen Beteili-
gungen des EFRE-IF kann daher nicht erfolgen. Um die konkret zu erwartende 
Nachfrage herzuleiten, wurden daher im Rahmen eines Bottom-Up-Ansatzes 
zum einen das Vorgänger- und Referenzprogramm innoSTART ausgewertet 
und die bisher nicht förderfähigen Anträge analysiert. Zum anderen wurde in 
Experteninterviews eine vereinfachte Erhebung der erwarteten Nachfrage vor-
genommen. In vorsichtiger Schätzung kann künftig von neun bis 15 Fällen pro 
Jahr ausgegangen werden, die ein durchschnittliches Volumen von 380.000 € 
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bis 450.000 € aufweisen werden. Daraus ergibt sich eine erwartete Nachfrage 
von 3,4 Mio. € bis 6,75 Mio. € pro Jahr. Die Spanne spiegelt die hohen Unsi-
cherheiten bei der Schätzung wieder. Weil stille Beteiligungen eher ein Ni-
schenprodukt darstellen, sind die Fallzahlen in Mecklenburg-Vorpommern rela-
tiv niedrig und schwer zu prognostizieren. 

• Gemäß den Planungen von Seiten des Wirtschaftsministeriums werden für die 
Investitionsphase des Fonds Mittel in Höhe von 15 Mio. € zur Verfügung ge-
stellt. Stellt man diese Planwerte für den EFRE-IF in einen vergleichenden Kon-
text zu der obigen Nachfrageschätzung, dann erscheint der vorgesehene Mit-
telansatz insgesamt als vorsichtig gewählt und nicht als zu hoch. Falls die 
Nachfrage sich künftig kräftiger als geplant entwickelt, ist das Instrument ent-
weder mit zusätzlichen Mitteln auszustatten oder die Vergabe von Beteiligun-
gen einzuschränken. Im umgekehrten Fall einer hinter den Erwartungen zu-
rückbleibenden Nachfrage sollten, soweit beihilferechtlich möglich, zunächst 
Steuerungsmöglichkeiten genutzt werden, die bei den Konditionen der stillen 
Beteiligungen ansetzen. Die große Bandbreite der Nachfrageschätzung und die 
noch nicht sehr ausgeprägten Erfahrungswerte mit stillen Beteiligungen für In-
novationsvorhaben lassen es in jedem Fall angeraten erscheinen, die Umset-
zung des EFRE-IF und den Abfluss des Mittelvolumens während der Fonds-
laufzeit kontinuierlich zu beobachten. 

• Die Betrachtung der Kohärenz hat gezeigt, dass für den vorgesehenen EFRE-
IF ein unmittelbar konkurrierendes oder überschneidendes Angebot im Bereich 
der Finanzierung von innovativen Gründungen oder KMU derzeit nicht besteht. 
Zwar gibt es auf Landes- und Bundesebene einzelne Programme im Bereich 
der (Nachrang-)Darlehens- und Beteiligungsfinanzierung, für die in unterschied-
lichem Ausmaß Schnittmengen festgestellt werden können. Allerdings weist der 
EFRE-IF im Vergleich spezifische Alleinstellungsmerkmale auf. Kennzeichnend 
sind die wenig formalisierte sondern eher strategisch orientierte Festlegung der 
Zielgruppe und die weitergehenden Möglichkeiten für KMU, die wegen ihrer 
schwachen Bonität und geringen Besicherungsmöglichkeiten finanzierungsbe-
schränkt sind, stille Beteiligungen bereitzustellen. Der EFRE-IF bettet sich ins-
gesamt kohärent in die bestehende Förderlandschaft ein. 

Erwartete Ergebnisse, Hebeleffekte und Mehrwert 

Als erwartete Ergebnisse wurden zunächst die Outputs des EFRE-IF geschätzt. Mit 
den Fondsmitteln können – unter der Annahme der vollständigen Umsetzung des ge-
planten Mittelvolumens – stille Beteiligungen an etwa 33 bis 39 Gründungen und KMU 
für die Unterstützung ihrer Innovationsvorhaben gewährt werden. Zusätzlich zu den 
stillen Beteiligungen sind durch den Einsatz von privaten und öffentlichen Fremdkapi-
talgebern weitere Mittel zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung für die Innovationen 
zu erwarten. Die rechnerisch gemäß den Vorgaben der Europäischen Kommission be-
stimmten Hebeleffekte unter Berücksichtigung der EFRE-Mittel belaufen sich auf einen 
Wert von 2,1. Unter Berücksichtigung der Eigenmittel der Unternehmen können durch 
die stillen Beteiligungen bis Ende 2022 Innovationsprojekte in Höhe von etwa 32 Mio. € 
finanziert werden. Die Zahl der direkt und unmittelbar geschaffenen Arbeitsplätze in 
den unterstützten Gründungen und KMU lässt sich mit 140 bis 160 schätzen. 
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Auf betriebswirtschaftlicher Ebene führen die finanzierten Projekte bei den innovativen 
Gründungen und KMU, wenn erfolgreich, zur Einführung und Umsetzung von Innovati-
onen, seien es neue Produkte, Verfahren, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle. 
Signifikante Beschäftigungseffekte entstehen dabei vor allem in mittel- bis langfristiger 
Frist, wenn sich die Innovationen erfolgreich am Markt durchsetzen und zu Kostenein-
sparungen oder Umsatzsteigerungen und schließlich zum Wachstum des Unterneh-
mens führen. 

Investitionsstrategie 

Die Investitionsstrategie des EFRE-IF ist – soweit sie bisher entwickelt und bekannt ist 
– insgesamt als schlüssig und adäquat zu bewerten. In seinen Kernelementen (Ziel-
gruppe, Konzept, Fördergegenstand, Konditionen) ist das Instrument so ausgestaltet, 
dass ein zentraler Bedarf in der Region gedeckt werden kann, eine ausreichende 
Nachfrage entstehen wird und eine Kohärenz mit anderen öffentlichen Angeboten ge-
geben ist.  

Mit den stillen Beteiligungen wird eine Förderung für spezifische Zielgruppen – innova-
tive Gründungen und KMU mit Innovationsprojekten – angestrebt, die wegen fehlenden 
Eigenkapitals und mangelnder Sicherheiten ansonsten auf Finanzierungsbeschrän-
kungen treffen. Angesichts dieser Zielgruppen und des Finanzierungsgegenstands (In-
novationen) erscheint die Finanzierung über stille Beteiligungen naheliegend und sinn-
voll – ergänzend zu dem ebenfalls bestehenden Angebot von offenen Beteiligungen 
durch den VCFMV. 

Die strategisch orientierte und mit Bezug auf den Innovationsbegriff offene Abgrenzung 
der Zielgruppen ist plausibel. Die Selektion von im Sinne der Förderziele und des För-
derzwecks geeigneten Endbegünstigten findet nicht über eine a-priori Einschränkung 
des Kreises an Antragsstellern und einen unnötig verengenden Ausschluss von spezi-
fischen Innovationsvorhaben etwa nach Typ (technische oder nichttechnische Innova-
tion) sondern über eine einzelfallbezogene Prüfung und Bewertung der Innovations-
vorhaben im Hinblick auf ihre Marktgängigkeit und nachhaltige wirtschaftliche Tragfä-
higkeit statt. Gleichwohl liegt es auf der Hand, dass – auch wenn es keine einheitliche 
Verwendung des Begriffs Innovation und empirisch eindeutig abgesicherte Qualitäts-
maßstäbe hinsichtlich des späteren kommerziellen Erfolgs gibt – Vorhaben die aus 
dem EFRE-IF unterstützt werden, bestimmte Mindestanforderungen an den Neuheits-
grad erfüllen sollten. Üblicherweise werden bloße Sortimentserweiterungen oder ledig-
lich der bloße Handel mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten nicht aus öf-
fentlichen Darlehens- oder Beteiligungsfonds unterstützt. Den Risiken öffentlicher Be-
teiligungsinvestitionen, d.h. dem Verzicht auf Sicherheiten und weitergehende Haf-
tungsregeln, müssen in angemessener Weise auch Chancen des Investments gegen-
überstehen.  

Aus Sicht der Gutachter sollte, soweit die vertiefte beihilferechtliche Würdigung zu ei-
nem positiven Fazit kommt, die Möglichkeit genutzt werden, die stillen Beteiligungen 
grundsätzlich als Anlaufbeihilfen für kleine Unternehmen auf Grundlage von Art. 22 der 
AGVO zu gewähren. Hiermit würden Optionen eröffnet, die Konditionen der stillen Be-
teiligungen bedarfsorientiert zu differenzieren. Bspw. könnte überlegt werden, KMU, 
die beihilferechtlich als innovatives Unternehmen gemäß Art. 2 Rdnr. 80 AGVO einge-
stuft werden können, vergünstigte Konditionen einzuräumen. 
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass, unter Einschluss des künfti-
gen EFRE-IF, in der Gesamtbetrachtung des öffentlichen Angebotsportfolios in Meck-
lenburg-Vorpommern für innovative Gründungen und innovative KMU und den Mög-
lichkeiten nach Art. 22 als Beihilfe freigestellte Beteiligungen zu gewähren, eine „För-
derlücke“ für offene Beteiligungen an Unternehmen besteht, die nicht-technische bzw. 
nicht FuE-basierte Innovationsvorhaben umsetzen. 

Im Hinblick auf das institutionelle Setting im Sinne von Artikel 38 der ESIF-VO wird die 
Einrichtung eines spezifischen Fonds („tailor made“) und unter Beachtung von verga-
be- und beihilferechtlichen Bestimmungen die Auswahl eines Management mit starken 
regionalen Kenntnissen und Bezügen empfohlen. Zentrale Rahmenbedingungen für 
die Organisation des Fonds sind oben formuliert. 

Gesamtfazit 

Insgesamt sind Bedarf und Angebotslücke für den EFRE-IF in Mecklenburg-
Vorpommern eindeutig gegeben. Mit den EFRE-IF wird ein zielführender Beitrag ge-
leistet, um die Finanzierung und damit Realisierung von regionalpolitisch wünschens-
werten innovativen Gründungen und Innovationsvorhaben von KMU sicherzustellen. 
Der Fonds passt sich gut in das bestehende Gesamtangebot an Förderung für die an-
gestrebte Zielgruppe ein und schließt eine wichtige Lücke im Segment der Innovations-
finanzierung. Der Mittelansatz für den Fonds ist vor dem Hintergrund der bestehenden 
Erfahrungen mit dem Vorgängerfonds BFIMV grundsätzlich gerechtfertigt. Es erscheint 
sehr wahrscheinlich, dass das geplante Mittelvolumen bis Ende 2022 voll verausgabt 
werden wird. Gleichwohl sollten die Umsetzung des EFRE-IF und der Mittelabfluss 
während der Fondslaufzeit kontinuierlich beobachtet werden; eine Intensivierung des 
Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit für den EFRE-IF wird ausdrücklich empfohlen. 
Die Finanzierungsvereinbarung sollte diesbezüglich klare Vorkehrungen beinhalten. 
Wenn zeitnah implementiert und erfolgreich umgesetzt kann der EFRE-IF ein zentraler 
Baustein für die Innovationsförderung von KMU im Rahmen des Operationellen Pro-
gramms für den EFRE in Mecklenburg-Vorpommern in der Förderperiode 2014 bis 
2020 sein und einen wesentlichen Beitrag zum betreffenden spezifischen Ziel des 
OP EFRE leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


